
AMT SCHÖNBERGER LAND
Gemeinde Lüdersdorf

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG
Bauleitplanung der Gemeinde Lüdersdorf

Betrifft: Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 24 „Einzelhandel am 
Bahnhof“ der Gemeinde Lüdersdorf im Ortsteil Herrnburg als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung im Verfahren nach § 13a 
BauGB

hier: Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB

Ziel der Planung
Das Planungsziel besteht in der Sicherung und Entwicklung des vorhandenen 
Nahversorgungsstandortes verbunden mit der Verlagerung des Aldi-Marktes am 
Standort. Das städtebauliche Ziel besteht in der Ausweisung eines Sonstigen 
Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Großflächiger Einzelhandel.

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Lüdersdorf in der Sitzung am 
16.06.2020 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 24 „Einzelhandel am Bahnhof“ der Gemeinde Lüdersdorf, bestehend aus der 
Planzeichnung -Teil (A), dem Text-Teil (B) mit den örtlichen Bauvorschriften, 
begrenzt:

- im Norden:  durch die Bahnhofstraße,
- im Osten:    durch das vorhandene Einkaufszentrum,
- im Süden: durch die Anlagen der Bahn, Bahnstrecke Lübeck – Bad-

Kleinen,
- im Westen:  durch die Hauptstraße (Landesstraße 02)

und der Entwurf der Begründung liegen

vom 08.09.2020 bis einschließlich 20.10.2020

im Amt Schönberger Land, Dassower Straße 4, Fachbereich IV, 1. OG, an der
Aushangtafel, 23923 Schönberg während folgender Öffnungszeiten:

- Montag - Donnerstag: von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
- Dienstag und Donnerstag: von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

und darüber hinaus nach vorheriger Terminabstimmung zur Einsichtnahme öffentlich 
aus.

Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4a Abs. 6 
BauGB nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan Nr. 24 „Einzelhandel am Bahnhof“ unberücksichtigt bleiben 
können, sofern die Gemeinde Lüdersdorf deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von 
Bedeutung ist.

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass auch Kinder und 
Jugendliche Teil der Öffentlichkeit sind.



Neben dem Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung können folgende
Gutachten als Bestandteil der Auslegungsunterlagen eingesehen werden:

- Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 24 
„Einzelhandel am Bahnhof“ im Ortsteil Herrnburg der Gemeinde Lüdersdorf, 
Ingenieurbüro für Schallschutz Dipl.-Ing Volker Ziegler, 23879 Mölln, Gutachten 
Nr.19-08-1 vom 30.07.2019.

- Abschätzung der verkehrlichen Auswirkungen durch die Erweiterung des 
Einkaufzentrums in Herrnburg, urbanus GbR, 23552 Lübeck, Gutachten vom 
31.08.2018.

Der Bebauungsplan Nr. 24 „Einzelhandel am Bahnhof“ der Gemeinde Lüdersdorf 
wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Es wird 
darauf hingewiesen, dass gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB von 
der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Absatz 1 BauGB abgesehen wird; § 4c BauGB ist nicht anzuwenden.

Zusätzlich werden gemäß § 4a Abs 4 BauGB der Inhalt dieser ortsüblichen 
Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen 
sowie die genannten Gutachten in das Internet unter der Adresse https:// 
www.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen/Auslegungen für den Zeitraum der 
Öffentlichkeitsbeteiligung eingestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 24 „Einzelhandel am 
Bahnhof“ ist dem nachfolgenden Übersichtsplan zu entnehmen.

Quelle: ALK-Auszug vom 14.12.2014, ZVG, (ohne Maßstab)



Hinweise zum Datenschutz
Auf die Datenschutzerklärung des Amtes Schönberger Land wird ausdrücklich 
aufmerksam gemacht, http://www.schoenberger-land.de/Datenschutzerklärung.

Lüdersdorf, den 18.08.2020 

gez. Prof. Dr. Erhard Huzel (Siegel)
Bürgermeister 


